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Abschiebestopp 

Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) hat aufgrund der aktuellen Lage in Afghanistan 

Rückführungen nach Afghanistan (zunächst) ausgesetzt. 

§ Durch den bundesweiten Abschiebestopp muss aktuell keine Abschiebung nach Afghanistan 

befürchtet werden. 

§ Vom bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration gibt es dazu vom 

16.08.2021 ein innenministerielles Schreiben (IMS). 
 
 

 

 

 

Bleibeperspektiven für geduldete Afghan:innen 

Für Afghan:innen, die eine Duldung haben, können folgende neue Bleibeperspektiven geprüft werden:  

§ Aufenthaltsgewährung bei gut integrierten Jugendlichen (§ 25a) 

§ Aufenthaltsgewährung bei nachhaltiger Integration (§ 25b)  

§ Aufenthalt aus humanitären Gründen (§ 25 Abs. 5) 

§ Ausbildungsduldung (§ 60c) 

§ Beschäftigungsduldung (§ 60d) 

Unabdingbar ist eine individuelle Einzelfallprüfung – Bitte lassen Sie sich beraten! 

 

Ausweis „Duldung“: Link zu BAVF II „Wie lese ich meinen Ausweis?“: 

https://tuerantuer.de/bavf/fuergefluechtete/wieleseichmeinenausweis/     

 

Duldungsvarianten:  

Varianten Rechtsgrundlage Hintergrund 

Duldung § 60a Abs. 2 Satz 1 AufenthG 

Abschiebung ist aus tatsächlichen oder 

rechtlichen Gründen unmöglich, z. B.  

§ wegen fehlender Reisedokumenten 

§ wegen familiärer Bindungen 

§ aus medizinischen Gründen 

§ i.d.R. bei unbegleiteten 

Minderjährigen 

(§ 58 Abs. 1a AufenthG) 

Duldung mit ungeklärter 

Identität 
§ 60b AufenthG 

„Duldung light“; insbesondere bei falschen 

Angaben zu Identität oder Staatsangehörigkeit 

oder Verletzung von Mitwirkungspflichten bei 

der Passbeschaffung 

Ermessensduldung § 60a Abs. 2 Satz 3 AufenthG 
wegen dringender humanitärer oder 

persönlicher Gründe 

Ausbildungsduldung § 60c AufenthG 

Duldung während einer betrieblichen oder 

schulischen Ausbildung (Einzelheiten im Modul 

Bleibeperspektiven) 

Beschäftigungsduldung § 60d AufenthG 
Duldung wegen einer Beschäftigung 

(Einzelheiten im Modul Bleibeperspektiven) 

Es gibt weitere Duldungsvarianten. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



    

 

 
 

 

 

BAVF II-Flyer zu Bleibeperspektiven:  

Die Flyer „Bleibeperspektiven durch Arbeit und Ausbildung in Bayern“ und „Bleiberecht durch die 

Ausbildungsduldung in Bayern“ informiert Personen mit Duldung über Möglichkeiten der 

Aufenthaltsverfestigung. Diese Flyer ersetzen keine professionelle Beratung. Jeder Einzelfall ist anders. Für 

detaillierte Informationen, Formulierungshilfen oder Fallbegleitung wenden Sie sich bitte an BAVF II 

(www.bavf.de ). 
 

Bei Bedarf senden wir Ihnen kostenlos Flyer zu. Schreiben Sie uns hierfür eine E-Mail an 

bleiberecht@tuerantuer.de  

 

Download: 

https://tuerantuer.de/wp-content/uploads/2020/12/Bleiberecht-durch-die-Ausbildungsduldung-Flyer.pdf  
 

https://tuerantuer.de/wp-content/uploads/2020/12/Bleibeperspektive-durch-Arbeit-und-Ausbildung-

Flyer.pdf 

 
 
 

 

Afghan:innen mit 60b-Duldung 

Alle Afghan:innen, die eine 60b-Duldung (mit Arbeitsverbot) besitzen, sollten einen Antrag auf eine Duldung 

nach §60a AufenthG stellen. 
 

 
 

 

 

 

Afghan:innen & Ausbildung 

Alle Afghan:innen, die einen Ausbildungsplatz haben und deren Antrag von der zuständigen 

Ausländerbehörde abgelehnt worden ist, sollten diesen Antrag noch einmal stellen.  

 

Alle Afghan:innen, die einen Ausbildungsplatz finden, stellen den 

§ Antrag für eine Beschäftigungserlaubnis und den 

§ Antrag auf Ausbildungsduldung nach § 60c AufenthG 

 

Unterstützung bei der Ausbildungssuche und den Anträgen bei BAVF II in der Region Augsburg: 

Elena.manezmoya@tuerantuer.de und Perrine.Dilling@tuerantuer.de 
 
 

 
 

 

 

Ausbildungsduldung nach § 60c AufenthG 

Alle Afghan:innen, die im Besitz einer Ausbildungsduldung nach § 60c AufenthG sind, haben über die sog. 

"3+2-Regelung" eine sehr gute Bleibeperspektive.  

 

Nach erfolgreichem Abschluss einer Berufsausbildung im Rahmen einer Ausbildungsduldung wird auf Antrag 

eine Aufenthaltserlaubnis nach § 19d Abs. 1a AufenthG für zwei Jahre erteilt, wenn man im gelernten Beruf 

arbeitet und weitere Voraussetzungen erfüllt.  

 

Ist der Ausbildungserfolg in Gefahr, nehmen Sie bitte Kontakt zu BAVF II oder einer Beratungsstelle auf! 
 
 

 
 

 

 

Aufenthalt aus humanitären Gründen – Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 5 AufenthG  

Über einen Antrag auf § 25 Abs. 5 entscheidet die Ausländerbehörde nach Ermessen. 

Bei Duldung seit 18 Monaten soll eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. 

 

Folgende Voraussetzungen müssen insbesondere erfüllt sein: 

 

 

 



    

 

 

§ Ausreise aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen in absehbarer Zeit unmöglich  

(neu für Afghan:innen! aufgrund des Abschiebestopps) 

§ kein eigenes Verschulden an den Ausreisehindernissen (eigenes Verschulden wäre bspw. fehlende 

Mitwirkung bei der Passbeschaffung) 

§ keine Täuschung über die Identität 

§ Lebensunterhalt muss vollständig gesichert sein (davon kann ggf. abgesehen werden) 

§ Erfüllung der Passpflicht (davon kann ggf. abgesehen werden) 
 

 
 

 

 

Asylverfahren 

Das BAMF hat mitgeteilt, Entscheidungen in Asylverfahren von afghanischen Asylbewerber:innen 

auszusetzen und den neuen Lagebericht des Auswärtigen Amtes abzuwarten.  
 

Gegen ablehnende Bescheide vom BAMF auf jeden Fall Rechtsmittel einlegen. 

 

Bereits laufende Klagen vor dem Verwaltungsgericht werden vermutlich ausgesetzt bzw. „ruhend“ gestellt. 

Es gibt Fälle, wo Verwaltungsgerichte einen humanitären Schutz nach §60 Abs. 5 AufenthG 

(Abschiebeverbot) angeboten haben.  

Lassen Sie sich hierzu von Anwält:innen beraten, da es im weiteren Verlauf des Klageverfahrens Chancen gibt, 

einen höheren Schutz zu erhalten. 
 

 
 

 

 

Asylfolgeanträge 

RA Hubert Heinhold (ProAsyl): „Die Stellung von Folgeanträgen erscheint mir derzeit verfrüht. Die aktuelle 

Situation in Afghanistan erlaubt keine verlässliche Einschätzung ob eine flüchtlingsrelevante Verfolgung i.S.v. 

§ 3 AsylG stattfindet bzw. wer davon konkret bedroht ist bzw. ob subsidiärer oder humanitärer Schutz zu 

gewähren ist. Ein jetzt gestellter Folgeantrag wird aktuell ebenso wenig entschieden wie die bereits 

anhängigen Erstanträge. Wegen der Volatilität der Lage ist auch nicht zu befürchten, dass ein Folgeantrag 

später als verspätet angesehen wird. Hat sich die Lage so stabilisiert, dass Einschätzungen möglich sind, kann 

immer noch ein Folgeantrag gestellt werden. Gegen einen übereilten Folgeantrag spricht auch, dass sich das 

u.U. im Einzelfall als ungünstig erweisen kann.“ 

 

Wichtig und unabdingbar ist eine Einzelfallprüfung, insbesondere mit welcher Begründung das BAMF früher 

abgelehnt hat. Die Machtübernahme der Taliban im August 2021 ist eine „neue Sachlage“, die vom BAMF 

aber als allgemeine Begründung erst bei Annahme des Asylfolgeantrags berücksichtigt wird.  

 

Für Afghan:innen, die bereits eine Aufenthaltserlaubnis besitzen, kann im Einzelfall ein Wiederaufnahme-

antrag zur Prüfung eines besseren Schutzstatus sinnvoll sein, z.B. bei Journalisten/Frauenrechtler:innen.  

 

Unterstützung und Beratung erhalten Sie in der Region Augsburg bei den Flüchtlings- und 

Integrationsberatungsstellen (FIB): 

https://www.diakonie-augsburg.de/de/rat-hilfe/menschen-migration   

 

https://www.caritas-

augsburg.de/hilfeberatung/migrationsundfluechtlingsberatung/beratungfuerfluechtlinge/beratung-fuer-

fluechtlinge  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 
 

 
 

 

Ausreise von Afghanistan nach Deutschland 

§ seit 26.08.21 keine Evakuierungsflüge aus Afghanistan 

§ Stand 31.08.2021: Ausschließlich Visa- und Ausreiseangebote für Ortskräfte sowie besonders 

gefährdete Afghan:innen, die bis 26.08.2021 eine Aufnahmezusage vom Auswärtigen Amt erhalten 

haben.  

§ Möglichkeit (mit geringen Erfolgsaussichten) das Formular des Auswärtigen Amtes an 

buergerservice@diplo.de zu senden – abrufbar unter https://www.fluechtlingsrat-bayern.de/https-

www-fluechtlingsrat-bayern-de-update-afghanistan/  
 

 

 

 

Familiennachzugsverfahren 

Das Auswärtige Amt gibt an: „Wenn sich afghanische Staatsangehörige mit laufenden Familienzusammen-

führungsverfahren bzw. mit gültigem deutschen Aufenthaltstitel (z.B. Studium) sich an unsere Botschaften in 

den Nachbarstaaten wenden, können unsere Auslandsvertretungen im Rahmen ihrer Möglichkeiten und in 

Zusammenarbeit mit den deutschen Innenbehörden bei der Bearbeitung der Anträge und der Ausreise nach 

Deutschland unterstützen.“  

Dies weist darauf hin, dass Personen im laufenden Visumsverfahren sich auch an andere Botschaften als die 

bisher zuständigen Botschaften in Islamabad und Neu Delhi wenden können. Dies könnte eine Option sein, 

wenn Familienangehörige z.B. im Iran Schutz gesucht haben, während das Visumsverfahren in Pakistan läuft. 

 

Neu-Anträge auf Familiennachzug: Leider gibt es bisher keine Informationen, dass künftig 

Familiennachzugsverfahren auch bei weiteren Botschaften, als bei den bisher zuständigen Botschaften 

Islamabad und Neu Delhi geführt werden können. Die Wartezeiten auf einen Vorsprachetermin auf ein 

Visum zum Familiennachzug liegen bei beiden Botschaften bei mehr als einem Jahr. 
 

 
 

 

Links & Vielen Dank an 

bay. Flüchtlingsrat:  

https://www.fluechtlingsrat-bayern.de/https-www-fluechtlingsrat-bayern-de-update-afghanistan/  

  

Pro Asyl-RA Hubert Heinold:  

https://www.fluechtlingsrat-bayern.de/wp-

content/uploads/2021/08/RA_Heinhold_HinweiseAfghanistan.pdf  

 

Link zu Länderinformationen und aktuellen Sicherheitslage:  

https://www.ecoi.net/de/laender/afghanistan/themendossiers/allgemeine-sicherheitslage-in-afghanistan/  

 

 
 

 

 

 

 

Kontakt:  
 

Sabine Reiter, BAVF II-Referentin   E-Mail: sabine.reiter@tuerantuer.de  

Tür an Tür – Integrationsprojekte gGmbH  Telefon: 0821 90 799-55 

Bay. IvAF-Netzwerk BAVF II      

Wertachstr. 29, 86153 Augsburg  Homepage: www.bavf.de  
 

 

 

 


